
Regierungsrat

(12.39) Steuergesetz (StG); Änderung vom 22. Mai 2012; redaktionelle Überprüfung 

gemäss § 35 Geschäftsverkehrsgesetz (GVG) und § 56b Geschäftordnung (GO)

1. Ausgangslage

Gemäss § 35 des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) ist der Regierungsrat mit der redaktio-

nellen Überprüfung von Vorlagen (normalerweise Verfassungsänderungen und Erlasse auf 

Gesetzesstufe) betraut. Er hat den endgültigen Wortlaut festzulegen und Widersprüche for-

maler Natur zu beseitigen. Das Ergebnis der Überprüfung unterbreitet er dem Grossen Rat 

zur Genehmigung. Stellt der Regierungsrat in einer Vorlage Widersprüche, Unklarheiten oder 

offensichtliche Lücken fest, die materielle Änderungen nötig machen, unterbreitet er nach 

Rücksprache mit der vorberatenden Kommission dem Rat schriftlich entsprechende Anträge.

Gemäss § 56b der Geschäftsordnung (GO) genehmigt der Grosse Rat das Ergebnis der re-

daktionellen Überprüfung durch den Regierungsrat. Er kann dies stillschweigend tun.

2. Steuergesetz (StG); Änderung vom 22. Mai 2012

Der Regierungsrat erstattet dem Grossen Rat – unter Vorlage einer synoptischen Darstel-

lung mit dem Ergebnis der zweiten Beratung vom 22. Mai 2012 – Bericht zur redaktionellen 

Überprüfung wie folgt:

Es wurden keine Widersprüche, Unklarheiten oder offensichtliche Lücken gemäss § 35 

Abs. 2 Satz 3 GVG festgestellt, die materielle Änderungen notwendig machen würden.

Die in der beiliegenden Synopse beantragten Änderungen betreffen die Aufspaltung von 

langen Sätzen, die Aufhebung von doppelten Artikeln, die Streichung von blossen Füllwör-

tern, die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter, die Gross- und Kleinschreibung in 

den Titeln, die Korrektur von Verschrieben, sprachliche Präzisierungen, die einheitliche Ver-

wendung von Begriffen, sprachliche Vereinfachungen und Anpassungen an die feststehende 

Praxis.

A n t r a g :

Das Ergebnis der redaktionellen Überprüfung der Änderung vom 22. Mai 2012 des Steuer-

gesetzes (StG) wird genehmigt.
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Aarau, 20. Juni 2012

IM NAMEN DES REGIERUNGSRATS

Landammann: Staatsschreiber:

Susanne Hochuli Dr. Peter Grünenfelder

Beilage:

Ergebnis der redaktionellen Überprüfung (Synopse)

 Steuergesetz (StG); Änderung vom 22. Mai 2012
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